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m Streit um Anstellungsverhältnisse
hat der Oberstenfelder Holzverarbei-
ter Werzalit erneut einen Dämpfer be-

kommen. Auch in den letzten zehn Verfah-
ren hat das Landesarbeitsgericht (LAG)
Stuttgart in zweiter Instanz nun zu Guns-
ten von Mitarbeitern entschieden. Damit
waren an acht Verhandlungstagen insge-
samt 58 von 59 Klagen erfolgreich, eine Be-
rufung war aus formalen Gründen nicht zu-
gelassen worden. 

Seit Ende Februar haben alle acht be-
fassten Kammern argumentiert: Die von
dem Werzalit-Geschäftsführer Jochen
Werz vorgenommenen Betriebsübergänge
auf die später liquidierte Fertigungsgesell-
schaft FHK seien nicht als solche anzu-
erkennen. Die im Jahr 2014 von dieser Fir-
ma ausgesprochenen Kündigungen seien
deshalb nicht wirksam. Die Arbeitnehmer 
seien nach wie vor bei Werzalit beschäftigt
geblieben. Während sieben Kammern kei-
ne Revision beim Bundesarbeitsgericht
(BAG) in Erfurt zuließen, habe eine Kam-
mer eine grundsätzliche Bedeutung der Sa-
che erkannt und den direkten Weg in die
nächst höhere Instanz ermöglicht, erklärt 
Ulrich Hensinger, Sprecher und Richter am
LAG. In den anderen Fällen habe Werzalit
die Möglichkeit, eine Nichtzulassungsbe-
schwerde beim BAG einzulegen.

„Wir werden die Urteilsbegründungen
prüfen und dann entscheiden“, sagt Jochen
Werz. Er fühle sich bestärkt, weil das LAG 

Berlin-Brandenburg in einem gleich gela-
gerten Fall einer Berliner Tochterfirma an-
ders entschieden habe. Der Betriebsüber-
gang zum 1. April 2011 sei dort bestätigt
worden. Beim LAG Berlin-Brandenburg
seien noch etwa 17 Verfahren anhängig.
Auch in Thüringen gibt es laut Geschäfts-
führer Werz noch rund acht laufende Ver-
fahren. Das LAG Erfurt erklärt, dass das 
Arbeitsgericht Nordhausen als erste Ins-
tanz der Auffassung der Kläger gefolgt sei
und festgestellt habe, „dass die Arbeitsver-
hältnisse weiterhin fortbestehen und die
Firma Werzalit verpflichtet sei, die Arbeit-
nehmer weiter zu beschäftigen“. Werz
führt gleichwohl an, dass die Ludwigs-

burger Kammer des Arbeitsgerichts in ers-
ter Instanz selbst zu unterschiedlichen Be-
urteilungen gekommen war. Hatte es zu-
nächst bei der Mehrzahl der Fälle, Hensin-
ger spricht von etwa 50, noch zu Gunsten
der Mitarbeiter entschieden, erfolgte spä-
ter eine Kehrtwende – beim gleichen Rich-
ter. In der Urteilsbegründung sei aufge-
führt gewesen, dass eine neuere Rechtspre-
chung berücksichtigt wurde. 

Im Jahr 2011 hatte Werzalit in Obers-
tenfeld seine Mitarbeiter in die neu ge-
gründete Fertigungsgesellschaft Holz-
Kunststoff FHK GmbH & Co. KG ausgela-
gert. Die Stuttgarter Richter erkannten
diese Übergänge nicht an, „weil die FHK 

den Betrieb der Werzalit nicht übernom-
men hat“. Das Eigentum sei immer bei
Werzalit geblieben, „die FHK hat praktisch
nur als verlängerter Arm fungiert“, erklärt
Hensinger. Dieser Einschätzung hat die 
Anwältin von Werzalit stets widerspro-
chen. Es habe sich um „eine Form der
unternehmerischen Zusammenarbeit ge-
handelt, die zu einer Aufteilung geführt 
hat“, so ihre Argumentation. 

Nachdem die erste Instanz in den meis-
ten Fällen festgestellt hatte, dass die
Arbeitsverträge nicht geendet hatten, kün-
digte die Firma den Beschäftigten. Erst
durch eine Zwangsvollstreckung gelangten
sie damals wieder aufs Firmengelände. 

Werzalit unterliegt in zweiter Instanz

Werzalit steckt weiterhin in Verfahren mit Arbeitnehmern. Foto: Kuhnle/Archiv

Oberstenfeld Urteile pro 
Mitarbeiter: das Landesarbeits-
gericht erkennt keinen Betriebs- 
übergang. Von Sabine Rochlitz

Remseck

Stadt will den 
Nordostring
Die Verwaltung und der Gemeinderat von
Remseck wollen den Nordostring: So könn-
te man das Votum der Räte in ihrer jüngs-
ten Sitzung zusammenfassen. Mit den 
Stimmen der drei Fraktionen von CDU,
FDP und Freien Wählern verabschiedete 
das Gremium einen Antrag, worin die Auf-
nahme der umstrittenen Trasse zwischen
Kornwestheim und Waiblingen in den neu-
en Bundesverkehrswegeplan „begrüßt“
und eine höhere Einstufung gefordert wird.

Außerdem solle die Stadt eine Stellung-
nahme abgeben, dass die Umfahrung die
Stadt deutlich vom überörtlichen Verkehr
entlasten würde – der Ring beinhaltet auch
eine neue Brücke über den Neckar, die im
Stadtteil Aldingen gebaut werden würde.
Unverzüglich solle das Land Baden-Würt-
temberg daher mit den Planungen für die
Umgehung beginnen. Grüne und SPD 
stimmten gegen den Antrag. 

Gerhard Waldbauer, der Fraktionschef
der Freien Wähler, begründete das Papier 
mit den Zahlen, die im aktuellen Verkehrs-
wegeplan genannt würden: Demnach hat
der Ring im Norden Stuttgarts einen der 
höchsten Kosten-Nutzen-Faktoren aller 
Projekte deutschlandweit. Auch das ökolo-
gische Risiko wird inzwischen geringer ein-
gestuft als noch in früheren Jahren. Der
Grünen-Fraktionschef Karl Burgmaier
sprach ebenfalls von veränderten Zahlen –
allerdings in anderer Hinsicht: Er wundere
sich, warum ein Projekt, das inzwischen 
doppelt so teuer sei, einen derart hohen
Kosten-Nutzen-Faktor haben könne. Der
CDU-Sprecher Steffen Kirsch verwies da-
rauf, dass der Ring ein wichtiges Projekt sei.
Die ebenfalls geplante Westrandbrücke ze-
mentiere nur den Status quo in Remseck. jui

Kornwestheim, den 22. April 2016

Am Montag, dem 18. April 2016, 

starb unser langjähriges Mitglied und ehemaliger Aufsichtsratsvorsitzender

Herr Günter Brodt
Sein plötzlicher Tod erfüllt uns mit großer Trauer.

Wir werden sein Andenken stets in hohen Ehren halten.

Aufsichtsrat, Vorstand und Mitarbeiter der

Öffentliche Auslegung eines Bebauungsplans

Der Ausschuss für Umwelt und Technik des Gemeinderats der
Großen Kreisstadt Kornwestheim hat in seiner öffentlichen
Sitzung am 12.04.2016 den Entwurf des Bebauungsplans mit
örtlichen Bauvorschriften „Gewann Weiherweg (Süd)“ in der
Fassung vom 04.04.2016 gebilligt und beschlossen diesen gem.
§ 3 Abs. 2 des Baugesetzbuchs (BauGB) öffentlich auszulegen.
Durch den Bebauungsplan sollen die planungsrechtlichen
Voraussetzungen für den Neubau einer städtischen Obdach-
losenunterkunft geschaffen werden. Darüber hinaus sollen 
die nördlich an die bestehende Obdachlosenunterkunft an-
grenzenden - vom Hundesportverein Kornwestheim genutzten -
städtischen Flächen planungsrechtlich gesichert werden. Das
Plangebiet liegt auf Gemarkung Kornwestheim. Für den
Planbereich ist der Planentwurf des Fachbereichs Planen und
Bauen (Abteilung Stadtplanung) in der Fassung vom 04.04.2016
maßgebend. Er ergibt sich aus folgendem Kartenausschnitt:

Das Plangebiet umfasst eine Fläche von ca. 0,8 ha und wird im
Norden von landwirtschaftlichen Flächen, im Osten von Be-
standsgebäuden, im Süden vom Gewerbegebiet „Wilkin-Areal“
und im Westen von der Jugendfarm begrenzt. Innerhalb des Gel-
tungsbereichs befinden sich die Grundstücke mit den Flst.-Nrn.
597, 599 sowie Teilflächen der Grundstücke mit den Flst.-Nrn.
594 und 1500 (Straße „Im Moldengraben“). Der Bebauungsplan
wird im beschleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB ohne
Durchführung einer Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 BauGB
aufgestellt. Der o.g. Bebauungsplanentwurf mit örtlichen Bau-
vorschriften wird gem. § 3 Abs. 2 BauGB samt Begründung 

in der Zeit vom 02.05.2016 bis 03.06.2016 
(jeweils einschließlich)

im Bürgerbüro Bauen (Rathaus Kornwestheim, Jakob-Sigle-
Platz 1,Westbau, 2. Stock, Zimmer 220) öffentlich ausgelegt und
kann dort während der allgemeinen Öffnungszeiten

Montag bis Freitag: 08:30 Uhr - 12:00 Uhr
Montag: 14:00 Uhr - 18:00 Uhr
Donnerstag: 14:00 Uhr - 17:00 Uhr

eingesehen werden.

Während der Auslegungsfrist können bei der Stadtverwaltung
Kornwestheim (Rathaus, Jakob-Sigle-Platz 1 in 70806 Korn-
westheim) Stellungnahmen schriftlich oder mündlich zur
Niederschrift abgegeben werden. Da das Ergebnis der Behand-
lung der Stellungnahmen mitgeteilt wird, ist die Angabe der
Anschrift des Verfassers zweckmäßig. Nicht fristgerecht abge-
gebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über
den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben. Es wird darauf
hingewiesen, dass ein Antrag auf Normenkontrolle nach § 47
der Verwaltungsgerichtsordnung  unzulässig ist, wenn mit ihm
nur Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antrag-
steller im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend
gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden können.

Kornwestheim, 22.04.2016
Bürgermeisteramt

www.stzw.de/lokal
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